
I1 
Ertragsteuerlich ständig wechselnde Einsatzstellen oder verschiedene Stellen ei-
nes weiträumigen Arbeitsgebietes 

v 
ja nein 

nicht Beförderung mit 
steuerbar öffentlichen Verkehrs- 

mitteln nicht oder nur 
mit unverhältnismäßig 
hohem Zeitaufwand 
möglich 

v 
nicht steuerbar 

wegen außer- hauptsächlich zum 
gewöhnlichem Materialtransport 
Arbeitseinsatz 

nicht steuerbar nicht ste'uerbar 

Beförderung mit 
öffentlichen Verkehrs-
mitteln möglich und 
zeitlich zumutbar 

Beförderung erfolgt 

aus anderen Gründen 

Entscheidung nach den 
Umständen des Einzelfalls 

Zur Entscheidung nach den Umständen des Einzelfalls weise ich auf die Urteile 
des BFH vom 11. Mai 2000, V R 73/99 (BStBI 2000 II, S. 505), und des Nieder-
sächsischen Finanzgerichts vom 26. November 1998, V 53/94, hin. 
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